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Hausordnung 
§ I. Allgemeines 

a. Die Nutzung der Räumlichkeiten ist ausschließlich den angemeldeten 
Nutzer_innen während der gebuchten Zeiten gestattet. 

b. Der Zugang erfolgt nur mit gültiger Buchung und Schlüssel. 

c. Ein respektvoller Umgang mit anderen Nutzer_innen und der 
Nachbarschaft wird vorausgesetzt. 

§ II. Nutzung und Sicherheit 

a. Die Räume dürfen nur für den vereinbarten Zweck genutzt werden. 
Jegliche Nutzung für illegale oder rechtswidrige Aktivitäten ist streng 
untersagt. 

b. Sicherheits- und Brandschutzvorschriften sind jederzeit einzuhalten. 
Fluchtwege sind frei zu halten. 

c. Offenes Feuer, Rauchen, Pyrotechnik und das Abbrennen von Kerzen sind 
in den Räumen verboten. 

d. Elektrische Geräte dürfen nur nach vorheriger Absprache mit den 
Vermieter_innen betrieben werden. 

e. Bei technischen Störungen oder Unfällen ist unverzüglich der/die 
Vermieter_in oder eine verantwortliche Person zu informieren. 

§ III. Sauberkeit und Ordnung 

a. Die Räume sind nach der Nutzung besenrein und ordentlich zu 
hinterlassen. 

b. Müll ist zu trennen und in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 

c. Mobiliar, Ausstattung und technische Geräte sind an ihren ursprünglichen 
Platz zurückzustellen und sorgfältig zu behandeln. 

d. Essensreste und Getränke sind zu vermeiden oder unmittelbar zu 
entfernen, um Schäden und Verschmutzungen zu verhindern. 

§ IV. Schlüssel und Zugang 

a. Der Schlüssel darf ausschließlich von der buchenden Person für die 
vereinbarte Veranstaltung genutzt werden. 

b. Eine Weitergabe oder Überlassung des Schlüssels an Dritte ist untersagt. 



 

www.kulturbahnhof-assling.org  Am Bahnhof 2 
info@kulturbahnhof-assling.org  85617 Aßling 

c. Der Schlüssel ist nach Ende der Nutzung 
unverzüglich im Schlüsseltresor zurückzulegen. 

d. Bei Verlust des Schlüssels ist dies unverzüglich den Vermietenden zu 
melden; Ersatzkosten trägt die buchende Person. 

§ V. Haftung 

a. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit oder 
vorsätzliches Handeln entstehen, haftet die buchende Person falls nötig 
vollumfänglich. 

b. Der KulturBahnhof Aßing e.V. übernimmt keine Haftung für mitgebrachte 
Gegenstände, persönliche Wertgegenstände oder Unfälle während der 
Nutzung. 

§ VI. Ruhe und Nachbarschaft 

a. Die Einhaltung der Ruhezeiten ist zwingend erforderlich. Lärm ist auf ein 
Minimum zu beschränken, um die Nachbarschaft nicht zu stören. 

b. Veranstaltungen mit erhöhtem Lärmpegel bedürfen der vorherigen 
Zustimmung der Vorstandschaft. 

c. Außenbereiche sind rücksichtsvoll zu nutzen, insbesondere hinsichtlich 
Lautstärke und Sauberkeit. 

§ VII. Verhalten und Sicherheit 

a. Gewalt, diskriminierendes Verhalten oder Belästigungen werden nicht 
toleriert und können zum sofortigen Nutzungsverbot und/oder gar zu einer 
Anzeige führen. 

b. Das Mitbringen von Waffen und/oder gefährlichen Gegenständen ist 
verboten. 

c. Kinder und Jugendliche dürfen die Räume nur unter gewissen Auflagen 
nutzen. Dazu bitte Kontakt mit der Vorstandschaft aufnehmen. 

1. Prinzipiell ist die Nutzung und auch die Buchung der Räume für 
minderjährige gestatten und erwünscht. 

2. Es gilt jedoch ein besonderes Kinder- und Jugendschutzkonzept 

§ VIII. Technische Ausstattung 

a. Die technische Ausstattung darf nur bestimmungsgemäß und vorsichtig 
verwendet werden. 

b. Veränderungen an der technischen Infrastruktur sind untersagt. 
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c. Bei Beschädigungen oder Fehlfunktionen ist 
unverzüglich der Vermietende zu informieren. 

§ IX. Brandschutz und Notfälle 

a. Fluchtwege und Notausgänge sind jederzeit freizuhalten und dürfen nicht 
blockiert werden. 

b. Im Brandfall sind die Anweisungen der Sicherheitsbeauftragten oder der 
Feuerwehr strikt zu befolgen. 

c. Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Materialien sind nur im Notfall zu verwenden. 

§ X. Sonstiges 

a. Das Mitbringen von Tieren ist nur nach vorheriger Absprache gestattet. 

b. Das Anbringen von Dekorationen oder Befestigungen an Wänden und 
Mobiliar ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. 

§ XI. Änderungen an der Hausordnung 

a. Die Hausordnung kann vom KulturBahnhof Aßing e.V. jederzeit angepasst 
werden; Änderungen werden den Nutzer_innen rechtzeitig mitgeteilt. 


